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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 46. (1) bis (5) … § 46. (1) bis (5) … 
(6) Stockt der Verkehr auf einer Richtungsfahrbahn in einem Abschnitt mit 

mindestens zwei Fahrstreifen, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von 
Einsatzfahrzeugen in der Mitte zwischen den Fahrstreifen, in Abschnitten mit 
mehr als zwei Fahrstreifen zwischen dem äußerst linken und dem daneben liegen-
den Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden (Rettungsgasse); diese Gasse darf, außer 
von Einsatzfahrzeugen, nur von Fahrzeugen des Straßendienstes und Fahrzeugen 
des Pannendienstes benützt werden. 

Autostraßen 
§ 47. Autostraßen sind Vorrangstraßen; für sie gelten die im § 46 Abs. 1, 3 

und 4 enthaltenen Bestimmungen über den Verkehr auf Autobahnen sinngemäß. 

Autostraßen 
§ 47. Autostraßen sind Vorrangstraßen; für sie gelten die im § 46 Abs. 1, 3, 4 

und 6 enthaltenen Bestimmungen über den Verkehr auf Autobahnen sinngemäß. 
§ 99. (1) bis (2b) … 
(2c) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 

72 Euro bis 2 180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von 24 Stun-
den bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer als Lenker eines Fahrzeuges 
 1. bis 7. … 
 8. verbotenerweise den Pannenstreifen auf der Autobahn mit einem einspu-

rigen Kraftfahrzeug befährt, wenn damit eine Behinderung von Einsatz-
fahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder des 
Pannendienstes verbunden ist. 

§ 99. (1) bis (2b) … 
(2c) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 

72 Euro bis 2 180 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von 24 Stun-
den bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer als Lenker eines Fahrzeuges 
 1. bis 7. … 
 8. verbotenerweise den Pannenstreifen auf der Autobahn mit einem einspu-

rigen Kraftfahrzeug befährt, wenn damit eine Behinderung von Einsatz-
fahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes, der Straßenaufsicht oder des 
Pannendienstes verbunden ist, 

 9. trotz Vorliegens der Voraussetzungen keine Rettungsgasse bildet, wenn 
damit eine Behinderung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßen-
dienstes oder Fahrzeugen des Pannendienstes verbunden ist, 

 10. verbotenerweise eine Rettungsgasse befährt, wenn damit eine Behinde-
rung von Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des Straßendienstes oder Fahr-
zeugen des Pannendienstes verbunden ist. 

§ 103. (1) bis (9) … § 103. (1) bis (9) … 
(10) § 46 Abs. 6, § 47 und § 99 Abs. 2c Z 8 bis 10 in der Fassung des Bun-

desgesetzes BGBl. I Nr. …/2011, treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 
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